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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/05/0296 E 19. Juni 2002 RS 3

Stammrechtssatz

Hinsichtlich der Verletzung von Abstandsbestimmungen ist bei geschlossener Bauweise (ohne weitere Normierungen

im Bebauungsplan) allein eine Überschreitung von Fluchtlinien denkbar.
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